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RS OGH 1992/12/15 5Ob1602/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

GmbHG §5

GmbHG §6

GmbHG §10 Abs3

Rechtssatz

Zufolge des § 10 Abs 3 GmbHG kann ein bloß obligatorischer Anspruch gegen den Gesellschafter, der nicht rechtzeitig

zur Aussonderung der geschuldeten Sache aus dem Vermögen des Inferenten führt, nicht Gegenstand einer

Sacheinlage sein.
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